
Medienrecht in der Schule und Urheberrecht

Medienrecht  Welche Medien darf ich wie nutzen?
Urheberrecht  Recht auf Schutz geistigen Eigentums (Werk) eines Menschen

Werke im Sinne des Urheberrechts
· Werk = Jede erkennbar eigenständige Leistung eines Menschen/einer Gruppe
· Alle Medien (Text, Bild, Ton, Musik, Video) sind Werke

Urheberrecht – Grundsätze
· Die öffentliche Wiedergabe, das Zugänglichmachen, das Verbreiten oder das Kopieren eines Werkes ohne ausdrückliche Zustimmung der Rechteinhaber ist verboten, soweit es nicht ausschließlich zu privaten Zwecken dient. Jede Nutzung eines Werkes muss bezahlt werden.
· Strafe bei Verletzung des Urheberrechts: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. (UrhG § 106, dejure.org/gesetze/UrhG/106.html)

Was darf im Unterricht gezeigt werden?
· Unterricht (in einer Klasse mit fester Teilnehmerzahl) ist „nicht-öffentlich“.
· Einsatz eines Mediums im Unterricht ist erlaubt, wenn:
· Medium als Original (nicht als Kopie) gezeigt wird;
· Inhalte aus dem Internet unmittelbar (live) wiedergegeben werden;
· Altersgerechte Medien eingesetzt werden und der Jugendschutz (FSK) eingehalten wird.
· Medium der Veranschaulichung des lehrplanmäßigen Unterrichts dient (und nicht nur zu Unterhaltungszwecken).
· Entliehene Medien dürfen nur dann im Unterricht verwendet werden, wenn dies ausdrücklich erlaubt ist (z.B. Medien aus Medienzentren).
· Alles was nicht im Klassenverband stattfindet (z.B. Schulfeste) ist eine öffentliche Veranstaltung!

Werke mit “Public Licence” oder “Creative Common” Lizenz
· Urheber dieser Werke haben freiwillig auf einen Teil ihrer Verwertungsrechte verzichtet.
· Verschiedene Arten von Lizenzen sind möglich: creativecommons.org/licenses/?lang=de 
· Pflicht ist aber die Quellenangabe mit Namensnennung.
· Frei verfügbare Bilder z.B.: search.creativecommons.org, pixabay.com/de, pexels.com 
· OER – Open Education Resources: open-educational-resources.de 

Einsatz von Kopien im Unterricht?
· Grundsätzlich gilt: Kopieren ist verboten bzw. muss bezahlt werden.
· Der „Gesamtvertrag Vervielfältigungen an Schulen“ (km.bayern.de/download/20018_Vertrag_Fotokopieren-an-Schulen.pdf, 20. Dezember 2018) ermöglicht aber Ausnahmen zur Veranschaulichung des Unterrichts (UrhG § 60a, dejure.org/gesetze/UrhG/60a.html) unter den Voraussetzungen:
· Eine Veränderung ist nicht erlaubt. Es ist stets die Quelle anzugeben.
· Ausnahmen/Regelung:
· Es darf 15% eines Werkes kopiert werden, aber nicht mehr als 20 Seiten;
· Unterrichtswerke (Workbooks) mit unter 20 Seiten dürfen niemals vollständig genutzt werden, sondern auch nur zu 15%!
· Vollständige Nutzung ist erlaubt von:
· Noten bis maximal 6 Seiten
· Schriftwerke (mit Ausnahme von Unterrichtswerken) bis max. 20 Seiten 
· Pressebeiträge
· Bilder, Fotos und sonstige Abbildungen
· Vergriffene Werke

Kopien von Werken geringen Umfangs
Werke bzw. Medien, die den folgenden Umfang nicht übersteigen, dürfen im Unterricht komplett genutzt werden. Das schließt das Zur-Verfügung-Stellen über Lernplattformen, die nur für die Teilnehmer einer Lehrveranstaltung zugänglich sind, mit ein:
· Gedrucktes Werk mit bis zu 25 Seiten 
· Musiknoten bis zu 6 Seiten 
· Filme, Videos und Tonaufnahmen bis 5 Minuten Laufzeit 
· Ein Bild oder eine Grafik

Das Infoblatt gibt nur einen kurzen und unvollständigen Abriss zum Thema Medienrecht und Urheberrecht in der Schule. Weitere wichtige Regelungen und genauere Erläuterungen sind in den folgenden Quellen und Skripten zu finden:

Quellen und weitere Skripte:
· Unterlagen (von der ALP Dillingen) zu schulrelevanten Fragen des Medienrechts: https://web.archive.org/web/20210802083417/dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht01.html 
· Skript „Medienrecht und Schule - Medienverantwortlich nutzen und selbst gestalten“ (Johannes Philipp): https://web.archive.org/web/20221119104121/http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht+schule_alp.pdf 
· Infothek für Schüler: wer-hat-urheberrecht.de/infothek/infothek-fuer-schuelerinnen 
· Infothek für Lehrer: wer-hat-urheberrecht.de/infothek/infothek-fuer-lehrkraefte 
· Broschüre zum Urheberrecht (BLM): blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/broschuere-urheberrecht.cfm 
· Infos zum Kopieren (Konferenz der Kultusminister): schulbuchkopie.de
· Merkzettel zu Urheberrecht und Quellenangaben: dateiladen.de/wolke/Quellenangaben_und_Urheberrecht_Infoblatt.docx
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